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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 
Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung 

 
für den  

 
Internationalen Studiengang Medieninformatik (Master) 

 

im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II vom 13. Oktober 2010 

 

Auf Grund von § 17 Satz 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes vom 
10. August 2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 des Gesetzes über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 
13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 
70), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften II der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 13. Oktober 2010 die folgende Erste Ordnung zur 
Änderung der Studienordnung für den Internationalen Studiengang Medieninformatik (Master) 
vom 02. Juli 2008 beschlossen (AMBl. FHTW Berlin 48/08)1:  

 
 

Artikel 1 

 

Nr. 1  

Diese Änderungsordnung gilt für alle Studierenden des Internationalen Studienganges  
Medieninformatik (Master), die ab dem 01. April 2011 an der HTW Berlin immatrikuliert sind oder 
werden. 

 

Nr. 2  

Umbenennung der Hochschule  

In der Studienordnung wird die Bezeichnung der Hochschule als „Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin“ oder „FHTW Berlin“ durchgängig ersetzt durch die Bezeichnung „Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin“ oder „HTW Berlin“. 

 

Nr. 3 

§ 6 Inhalt und Gliederung des Masterstudiums/Regelstudienzeit  

Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„(7) Im zweiten und dritten Semester müssen sich die Studierenden selbständig im Modul 
Independent Coursework 1 bzw. 2 jeweils einem Themengebiet vertiefend zuwenden. 
„Independent Coursework” wird entweder als Individual Study, Individual Production, 
Supervised Research oder Interdisciplinary Project durchgeführt, die Entscheidung trifft 
der Prüfer/die Prüferin. 

a. Bei Individual Study wird den Studierenden am Anfang des Semesters eine Leseliste und 
ggf. Aufgaben zum Selbststudium übergeben, bzw. Zugang zu einem E- Learning-Angebot 
organisiert. 

b. Der Bereich Individual Production umfasst praxisorientierte Projekte, bei denen die 
Erstellung von Anwendungen im Vordergrund steht. 

 

                                                 
1 Der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung angezeigt am 28.01.2011. 
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c. Bei Supervised Research – der angeleiteten Forschung – wird den Studierenden von der 
Lehrkraft ein selbständig zu untersuchendes Forschungsthema vorgegeben, bzw. beteiligt sich 
der Studierende mit eigenständigen Leistungen an einem Forschungsprojekt eines Professors des 
Internationalen Studiengangs Medieninformatik (Master). 
 
d) Bei Interdisciplinary Project erhalten die Studierenden die Möglichkeit, an 
Forschungs- oder Entwicklungsprojekten anderer Studiengänge der HTW aktiv 
teilzunehmen.“ 

 
Nr. 4 

Anlage 1 

Modulübersicht und Beschreibung für jedes Modul 

In der Modulübersicht wird bei Modul M12 zusätzlich folgender Punkt aufgenommen: 

d) Interdisciplinary Project 

 

Nr. 5 

Anlage 1B 

Wahlpflichtmodule 

Im Punkt „1.  Wahlpflichtmodule M5, M6, M7, M8, M14, M15“ wird im ersten Satz das Wort 
„muss“ durch „kann“ ersetzt.  

Nach der zweiten Tabelle werden folgende Sätze als Absatz eingefügt: „Studierende, die jeweils 
4 Module aus GT, VC oder WT erfolgreich absolviert haben, bekommen den gewählten 
Schwerpunkt im Zeugnis ausgewiesen. Studierende, die die sechs Wahlpflichtmodule M5, M6, 
M7, M8, M14, M15 beliebig wählen, bekommen diese unter „Wahlpflichtmodule“ im Zeugnis 
ausgewiesen.“  

Der Letzte Absatz zu Punkt 1 erhält als Sätze 3 und 4 folgende neue Sätze: „Aus dem Master 
Angewandte Informatik (AMBl. HTW Berlin Nr. 19/09) werden regulär folgende Module  als 
Wahlpflichtmodule M5, M6, M7, M8, M14, M15 anerkannt: 

– M 31 – Distributed Systems and Parallel Processing 

– M 33 – IT Security 

– M 36 – Human-Computer Interaction 

– M 25 – Augmented Reality 

– M 26 – Mobile Anwendungen im Gesundheitswesen 

– M 27 – Near Field Communication 

– M 37 – Autonomous Systems 

– M 17 – Aktuelle Anwendungen im Bereich Mobile Computing 

Sofern die Studien- und Prüfungsordnung des Master-Studiengangs Angewandte Informatik 
geändert wird, werden die gemäß Übergangsregelungen in der neuen Studienordnung des 
Masters Angewandte Informatik aufgeführten äquivalenten Module ebenfalls anerkannt.“ 

 

Der gesamte Punkt „2. Wahlpflichtmodule: Independent Coursework 1 und 2“ wird ersetzt durch: 

„2. Wahlpflichtmodule: Independent Coursework 1 und 2 

Für das Modul M9 Independent Coursework 1 und für das Modul M12 Independent Coursework 2 
können die Studierenden verschiedene Formen wählen: 

a) Individual Study 
b) Individual Production 
c) Supervised Research 
d) Interdisciplinary Project 
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Es wird empfohlen, dass die Studierenden zwei verschiedene Formen wählen. Bei a), 
b) oder c) erfolgt die Betreuung durch einen Professor/eine Professorin des 
Internationalen Studiengangs Medieninformatik; bei d) Interdisciplinary Project 
erfolgt die Betreuung durch einen Professor/eine Professorin eines anderen 
Studiengangs der HTW, hierfür ist die Zustimmung des Prüfungsausschusses 
erforderlich.  

Die aktive Mitarbeit an Forschungsprojekten von Professoren des Internationalen Studienganges 
Medieninformatik (Master) kann als „Supervised Research“ oder " Individual Production" 
anerkannt werden.“ 

 

 

 

Nr. 6 

Anlage 2 

Studienplanübersicht 

In der Studienplanübersicht (Tabelle) wird bei den Modulen M9 Independent Coursework 1 und  
M 12 Independent Coursework 2 die Form des Modul „Ü“  durch „P“ ersetzt. 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der HTW Berlin mit Wirkung zum 01. April 2011 in Kraft. 
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 
 

Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
 

für den 
 

Internationalen Studiengang Medieninformatik (Master) 
 

im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II vom 13. Oktober 2010 

 

Auf Grund von § 17 Satz 1 Nr. 1 der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes vom 10. August 2010 
(AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen 
im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. 
S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften II der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(HTW Berlin) am 13. Oktober 2010 die folgende Erste Ordnung zur Änderung der 
Prüfungsordnung für den Internationalen Studiengang Medieninformatik (Master) vom 02. 
Juli 2008 beschlossen (AMBl. FHTW Berlin 48/08)2:  

 
 
 

Artikel 1 

 

Nr. 1  

Diese Änderungsordnung gilt für alle Studierenden des Internationalen Studienganges  
Medieninformatik (Master), die ab dem 01. April 2011 an der HTW Berlin immatrikuliert sind oder 
werden. 

 

Nr. 2  

Umbenennung der Hochschule  

In der Prüfungsordnung wird die Bezeichnung der Hochschule als „Fachhochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin“ oder „FHTW Berlin“ durchgängig ersetzt durch die Bezeichnung 
„Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin“ oder „HTW Berlin“. 

 

Nr. 3 

Nach § 7 “Masterseminar/Kolloquium” wird folgender §8 „Modulnoten auf dem Masterzeugnis“ 
neu eingefügt: 

„§ 8 Modulnoten auf dem Masterzeugnis 

Folgende Modulnoten werden im Masterzeugnis zu einer fachspezifischen Modulgruppe mit 
eigenem Namen zusammengefasst. Die Note dieser Modulgruppe wird durch die Bildung des 
gewogenen Mittels aufgrund der Leistungspunkte der einzelnen Modulnoten ermittelt.  

- M9 Independent Coursework 1 und M12 Independent Coursework 2 bilden die 
Modulgruppe Independent Coursework.” 

 

Die nachfolgenden Paragraphen erhalten die neuen Nummern § 9 und § 10. 

 

                                                 
2 Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestätigt am 17.02.2011. 
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Nr. 4 

Anlage 1 

In Anlage 1 werden nachfolgende Zeilen: 

„Freie Projektarbeit: 
(Selbststudium oder Produktentwicklung 
oder Angeleitete Forschung oder 
Interdisziplinäres Projekt) 
(Selbststudium oder Produktherstellung oder 
Betreutes Forschen oder Interdisziplinäres 
Projekt) 
 
Schwerpunkt: (Web-Anwendungen oder 
Visual Computing oder Computerspieltechnik 
& Interaktive Systeme ) 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
Wahlpflichtmodule: 
____________________ 
____________________“ 

 

ersetzt durch: 

„Freie Projektarbeit 
 
Spezialisierung: Web-Anwendungen oder 
Visual Computing oder Computerspieltechnik 
& Interaktive Systeme oder 
Wahlpflichtmodule: (sofern kein Schwerpunkt 
gewählt) 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
 
Wahlpflichtmodule: (nur bei gewählter Spezialisierung) 
____________________ 
____________________“ 

 

Nr. 5 

Anlage 2 

In Anlage 2 werden nachfolgende Zeilen: 

„Independent Coursework: 
(Independent Study or Independent 
Production or Supervised Research or 
Interdisciplinary Project) 
(Independent Study or Independent 
Production or Supervised Research or 
Interdisciplinary Project) 
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Specialisation: (Web Technology or Visual 
Computing or Game Technology & 
Interactive Systems) 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
Electives: 
____________________ 
____________________“ 

 

ersetzt durch: 

„Independent Coursework 
 
Specialisation: (Web Technology or Visual 
Computing or Game Technology & 
Interactive Systems) or 
Electives: (if no specialisation is chosen) 
 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
Electives: (if no specialisation is chosen) 
____________________ 
____________________“ 

 

 

Nr. 6 

Anlage 5  

Unter Punkt 4.2 werden folgende beiden Zeilen: 

„ - Spezialisierung:     20 cp 

- optionale Wahl- und Vertiefungsmodule:  26 cp“ 

ersetzt durch: 

„ - optionale Wahl- und Spezialisierungsmodule:  46 cp“ 

 

 

 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der HTW Berlin mit Wirkung zum 01. April 2011 in Kraft. 
 


